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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §51 Abs1;

BDG 1979 §51 Abs2;

Rechtssatz

Ein Schreiben des Amtsarztes, das nicht einmal annähernd den Anforderungen genügt, die nach der ständigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes an Gutachten zu stellen sind (vgl. z.B. das Erkenntnis vom 19. Februar

1992, Zl. 90/12/0140), ist nicht geeignet, die - wenn auch ohne Angabe einer Begründung erstellten -

"Krankenbestätigungen" eines Facharztes (hier: für Psychiatrie) zu entkräften.
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